
Zeichenerklärung und textliche Festsetzungen 
 
 
A. Rechtsgrundlagen der Planung 
 
Rechtsgrundlagen der planungs- und bauordnungsrechtlichen Festsetzungen: 
Baugesetzbuch (BauGB): Neufassung des BauGB vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414); 
zuletzt  geändert durch Gesetz v. 21.06.2005 (BGBl. I S. 1818); m.W.v. 01.07.2005 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 132), 
zuletzt  geändert durch Gesetz vom 22.04.1993 (BGBl. I S. 466); 
Planzeichenverordnung (PlanzV´ 90) i.d.F. vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 58); 
Landesbauordnung (BauO NRW): i.d.F. der Bekanntmachung v. 01.03.2000 (GV. 
NRW S. 256), zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.05.2004 (GV.NRW S. 259) 
Landeswassergesetz (LWG NW): in der z.Zt . geltenden Fassung; 
Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der z.Zt . geltenden Fassung. 
 
 
 
B. Planzeichen, Festsetzungen gemäß § 9 BauGB i.V.m. BauNVO 

 1.  Art der baulichen Nutzung und Beschränkung der Zahl der 
Wohnungen (§ 9(1) Nr.1, 6 BauGB) 

 1 .1  Allgemeines Wohngebiet (§  4 BauNVO) 
Gemäß § 1(6) Nr.  1  BauNVO sind die Ausnahmen nach § 4(3) 
Nr. 4  und Nr. 5 BauNVO ausgeschlossen 
 
1.2  Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden 
(§ 9(1) Nr. 6 BauGB), zulässig sind maximal 2 Wohnungen je 
Wohngebäude und maximal 1 Wohnung je Doppelhaushälf te. 
 

 2.  Maß der baulichen Nutzung (§ 9(1) Nr.1 BauGB)  

GRZ 0,4 
 

GFZ 0,8 
 

2.1  Grundflächenzahl GRZ (§ 19 BauNVO), Höchstmaß; z.B. 0,4 
 
2.2  Geschossflächenzahl GFZ (§ 20 BauNVO), Höchstmaß; z.B. 0,8 
 

Zmax II 
 

2.3  Zahl der Vollgeschosse Z (§ 20 BauNVO), Höchstmaß; z.B. 2  
 

 2.4  Höhe baulicher Anlagen in Meter über Bezugspunkt (§ 18 
BauNVO), hier: Oberkante Fahrbahnrand/Gehweg; Berechnung der 
Bezugshöhe je Baugrundstück: Mittelw ert  der 2 Grundstückseck-
punkte mit  der Straßenbegrenzungslinie (OK Gehw eg bzw . OK 
Fahrbahnrand/Bordstein) der Erschließungsstraße; bei Eckgrund-
stücken gilt  jew eils die längere Grundstücksseite, bei Eckaus-
rundungen ist der mitt lere Punkt festzulegen. 

FHmax= ..... 2.4.1  max. zulässige Firsthöhe in Meter (= Oberkante First) 

THmax= ..... 2.4.2  max. zulässige Traufhöhe in Meter (= Schnit tkante Außen-
f läche aufgehendes Mauerw erk und Oberkante Dachhaut) 

Hmax= ..... 2.4.3 max. zulässige Gebäudehöhe in Meter (= Oberkante des 
Gebäudes, auch Oberkante Att ika) 

 
 3.  Bauweise; überbaubare und nicht überbaubare Grundstücks-

flächen, Stellung baulicher Anlagen (§ 9(1) Nr.2 BauGB) 
  3.1  Bauweise (§ 22 BauNVO): 

3.1.1  offene Bauweise, nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig 
 

 3.2  Überbaubare Grundstücksfläche gemäß § 23 BauNVO 
 =   durch Baugrenzen umgrenzter Bereich, 

   nicht überbaubare Grundstücksfläche 
 

 3.2.1  Einschränkung nach § 23(5) BauNVO für Garagen und über-
dachte Stellplätze (Carports): diese müssen auf  den Grundstücks-
f lächen im Zufahrtsbereich einen Abstand von mind. 5 m zur 
Begrenzungslinie öf fentlicher Verkehrsf lächen einhalten. Seit lich ist  
mind. 1 m Abstand von diesen zu w ahren, der gemäß § 9 (1) 
Nr. 25 BauGB mit  standortheimischen Gehölzen als Hecke oder mit  
dauerhaf ter Fassadenbegrünung zu bepf lanzen. 
 

 4.  Verkehrsflächen (§ 9(1) Nr.11 BauGB) 

4.1  Straßenbegrenzungslinie 
 
4.2  Straßenverkehrsfläche mit Straßenbegrenzungslinien 
 

 4.3  Bereich ohne Ein- und Ausfahrt 
 

 5.  Sonstige Planzeichen und Festsetzungen 

 
 

5.1  Lärmschutzwand, H =  3,0 m 
 
5.2  Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungs-
planes (§ 9(7) BauGB) 
 

 5.3  Sichtfelder sind von Sichtbehinderungen jeglicher Art  in einer 
Höhe zw ischen 0,8 m und 2,5 m über Fahrbahnoberkante ständig 
f reizuhalten. 
 

 5.4  Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen oder Abgrenzung des 
Maßes der baulichen Nutzung innerhalb eines Baugebietes 
 

6,0 5.5  Maßangaben in Meter 
 

 5.6  Behandlung von Niederschlagswasser (§ 51a(3) Landeswasser-
gesetz i.V.m. § 9(4) BauGB): Aufgrund hoher Grundw asserstände ist 
eine Versickerung des Niederschlagsw assers im Plangebiet voraus-
sichtlich nicht möglich. Anfallendes unverschmutztes Niederschlags-
w asser w ird der vorhandenen Regenw asserkanalisation zugeführt. 
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C. Festsetzungen gemäß § 86 BauO NRW in Verbindung mit § 9 (4) 
 BauGB - örtliche Bauvorschriften - 
 
1. Gestaltung baulicher Anlagen (§ 86(1) Nr. 1 BauO) 

 
1.1  Dachform und Dachneigung der Hauptbaukörper: 
a) Dachformen: Flachdach (FD), Satteldach (SD), Pultdach (PD) Zeltdach (ZD) und 

Walmdach (WD); 
b) Dachneigung: siehe Einträge in der Plankarte. Bei Nebendächern, untergeord-

neten Bauteilen, Nebengebäuden etc. sind abw eichende Dachneigungen zulässig; 
c) Abweichungen von a/b können aus energet isch-konstrukt iven Gründen bei öko-

logisch orient ierten Bauformen zugelassen w erden.  
 

1.2  Dachaufbauten und Dacheinschnitte, Dachgestaltung 
a) Dachaufbauten sind ab einer Dachneigung von 35°  zulässig. 
b) Dachaufbauten sind nur in einer Geschossebene zulässig, im Spitzbodenbereich 

(=  2. Ebene im Dachraum) sind Dachaufbauten unzulässig. 
c) Alle über der Traufe angeordneten Bauteile w ie Dachgauben, Zw erchgiebel und 

Dacheinschnit te (Loggien) dürfen in ihrer Gesamtlänge 50% der jew eiligen 
Traufenlänge nicht  überschreiten (gemessen jew eils an der breitesten Ausdeh-
nung); Einzelanlagen w erden zusammengerechnet. Vom Ortgang ist  ein Abstand 
von mindestens 1,5 m einzuhalten. 

d) Firstoberkante von Nebendächern: mind. 50 cm unterhalb Oberkante Hauptf irst.   
e) Als Dacheindeckung sind für das Hauptdach Betondachsteine oder Tonziegel in 

den Farbskalen von rot  bis braun und von anthrazit  bis schw arz zulässig 
(Abgrenzung zu grau in Anlehnung an das RAL-Farbregister: zulässig sind Farben 
gleich oder dunkler als RAL 7016 anthrazitgrau).  
Bei Dächern mit  einer Dachneigung bis 22°  sow ie bei untergeordneten Bau-
teilen, Nebenanlagen und Garagen sind auch andere Materialien zulässig. Exten-
sive Dachbegrünungen und Solaranlagen sind jew eils ausdrücklich zulässig. 

 
1.3  Sockelhöhe (= OK Fert igfußboden Erdgeschoss): maximal 0,6 m über 
Bezugshöhe (vgl. Festsetzung gem. B.2.4). 
 
1.4  Gestalterische Einheit von Doppelhäusern: Doppelhäuser sind in Fassadenmaterial 
(z.B. Putz oder Mauerw erk), Farbe, Gebäudehöhe (Sockel-, Trauf- und Firsthöhe), 
Dachform und -neigung (±  3°  Toleranz), Dachfarbe und -eindeckung und bei den 
Dachüberständen zeilenw eise einheitlich auszuführen.  
Abw eichungen können bei einem einheitlichen Architekturkonzept zugelassen w erden. 
 
 
 
2. Gestaltungs- und Bepflanzungsvorschriften (§ 86(1) Nr. 4, 5 BauO) 

 

2.1  Vorgärten und Stellplatzanlagen:  
a) Vorgärten sind mit  Ausnahme der Zuw egungen, zulässiger Stellplätze, Carports 

etc. gärtnerisch zu gestalten und zu unterhalten; sie dürfen nicht als Abstell-, 
Lagerplatz oder als Arbeitsfläche hergerichtet  oder benutzt w erden.  

b) Zufahrten im Vorgartenbereich dürfen eine Breite von 6 m, bei Eckgrundstücken 
alternat iv 5 m je Straßenseite, nicht überschreiten. 

 

c) Pkw -Stellplätze, Zufahrten und Garagenzufahrten sind mit kleinteiliger Pflasterung 
(Kantenlänge max. 15x25 cm) mit  hohem Fugenanteil (Fugenbreite z.B. 1-2 cm) 
oder mit Rasengit tersteinen, Schot terrasen, Kies o.ä. w asserdurchlässig zu 
befestigen.  Abw eichend können für Zufahrten eng gelegte kleinteilige Materialien 
w ie Poren-, Klinker- oder Verbundpflaster zugelassen w erden. 

 
d) Carport -/Pergolaanlagen etc. sind mit standortgerechten Rank-, Schling- oder 

Klet terpflanzen zu begrünen. 
 
2.2  Standplätze für Abfallbehälter sind mit  standortgerechten Laubgehölzen ein-
zugrünen, eine Kombinat ion mit  begrünten Holz- oder sonst igen Rankgerüsten ist  
zulässig. 
 
2.3  Einfriedungen: 
a) Einfriedungen sind nur als standortgerechte Laubhecken zulässig; eine Kombination 

mit Drahtgeflecht oder Holzzaun innerhalb dieser oder rückw ärt ig zur Gartenseite 
ist möglich, diese müssen jedoch mindestens 0,5 m von öf fent lichen 
Verkehrsflächen abgesetzt sein. Vorschläge für Schnitthecken: Hainbuche, Weiß-
dorn, Liguster, Buchsbaum. 

b) In Vorgärten ent lang der Straßenverkehrsf lächen sind Einfriedungen einschließlich 
der seit lichen Einfriedung der Vorgärten nur bis zu einer Höhe von maximal 0,8 m 
über Straßenoberkante bzw . Geländeniveau zulässig.  

 
 
3. Ausdrückliche Empfehlungen: 

Abw eichungen von ört lichen Bauvorschrif ten richten sich nach § 73 BauO NRW. 
Zuw iderhandlungen gegen örtliche Bauvorschriften sind Ordnungsw idrigkeiten i.S. der 
Bußgeldvorschrif ten des § 84 BauO und können entsprechend geahndet w erden. 
 
 
 
 
 
 

D.  Darstellungen und katasteramtliche Grundlage ohne  
Festsetzungscharakter 

 
123  

 
 
 

 

vorhandene Grundstücks- und Wegeparzellen  
mit Flurstücksnummern 
 
vorgeschlagene Grundstücksgrenzen (unverbindlich) 
 

 
 

vorhandene Gebäude 
 
vorhandenes Gebäude (wird abgebrochen) 
 
geplante Gebäude mit vorgeschlagener Hauptfirstrichtung 
(unverbindlich) 
 

 Definition Vorgarten: Nicht  überbaubarer bzw . nicht  überbauter 
Grundstücksstreifen zw ischen Gebäudeaußenw änden und Verkehrs-
f lächen =  halböf fent licher Übergangsbereich ent lang vorderer Bau-
grenzen mit  einem Abstand der Baugrenzen und Gebäude von in der 
Regel 3-5 m zu den öf fent lichen Verkehrsf lächen. Hierzu gehören 
auch der jew eils verlängerte Streifen bis zur Grundstücks-/Nach-
bargrenze (Grenzabstand) sow ie ggf . der Seitenstreifen eines Eck-
grundstücks (Giebelseite in der Skizze, sofern kein Wohngarten). 
hier: Prinzipskizze mit  Abgrenzung zum privaten Wohngarten WG. 

 
 
E.  Sonstige Hinweise 
 

1. Bodendenkmale: Werden bei Erdarbeiten kultur- und erdgeschicht liche Boden-
funde entdeckt  (Tonscherben, Metallfunde, Bodenverfärbungen, Knochen etc.), ist 
gemäß Denkmalschutzgesetz NW die Entdeckung sofort  der Stadt  oder dem Amt für 
Bodendenkmalpf lege, Bielefeld (Tel. 0521/5200250) anzuzeigen und die Ent-
deckungsstätte drei Werktage in unverändertem Zustand zu erhalten. 
 
2. Altlasten: Der Stadt  Rheda-Wiedenbrück sind im Plangebiet  keine Alt lasten 
bekannt ; auch im Alt lastenkataster des Kreises Gütersloh sind keine Altablagerungen 
verzeichnet .  
Unabhängig davon besteht  nach § 2 (1) Landesbodenschutzgesetz vom 09.05.2000 
die Verpf lichtung, Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Alt last  oder einer schäd-
lichen Bodenveränderung unverzüglich der zuständigen Behörde (hier: Untere Boden-
schutzbehörde (Tel.: 05241  /  85-2740)) mitzuteilen, sofern derart ige Feststellungen 
bei der Durchführung von Baumaßnahmen, Baugrunduntersuchungen oder ähnlichen 
Eingrif fen in den Boden und in den Untergrund getrof fen w erden. 
 
3. Zur Bepflanzung der Grundstücke sollen möglichst  standortheimische oder kultur-
historisch bedeutsame Bäume und Sträucher verw andt w erden. Empfohlen w erden 
auch Fassadenbegrünungen, z.B. bei Garagen (Hinw eis: nachbarliche Abst immung bei 
Grenzgaragen!). 
 
4. Brauchwasseranlagen: Werden auf den Grundstücken zusätzlich zur Trinkw asser-
versorgung Brauchw asseranlagen (z.B. Brunnen, Regenw asserzisternen) errichtet , 
deren Wasser im Haushalt genutzt  w erden soll, sind Planung und Betrieb sorgfält ig 
gemäß Trinkw asserverordnung 2001 und DIN 1988 durchzuführen. Brauchw asser-
leitungen dürfen nicht mit  dem Trinkw asserleitungsnetz des Hauses verbunden 
w erden und sind farblich zu kennzeichnen. Die Anlagen sind dem Kreis Gütersloh, 
Abteilung Gesundheit und dem zuständigen Wasserversorgungsunternehmen anzu-
zeigen. 
 
5. Hinweis auf die Vorbelastung des Plangebietes durch Verkehrslärm: Das Plangebiet 
ist erheblichen Geräusch-Immissionen durch den KFZ-Verkehr auf  der Bundesstraße 
B61(64), den Auf- und Abfahrten zu dieser Bundesstraße, dem w eiteren Verlauf  der 
Bundesstraße B64 in Richtung Rietberg und der Kreisstraße K9 „ Rietberger Straße“  
ausgesetzt. Im Plangebiet herrschen im Bereich der überbaubaren Flächen und der 
Außenw ohnbereiche gesunde Wohnverhältnisse im Sinne des BauGB vor. Gemessen 
am Planungsziel WA müssen die Lärmpegel auf denjenigen Flächen, die mit 
Mischgebietstypischen Pegeln der 16. BImSchV belastet sind, jedoch als beläst igend 
bezeichnet w erden. Es w ird daher empfohlen insbesondere in der 1. Bauzeile zur 
Rietberger Straße hin, Ruheräume (Schlafzimmer, Kinderzimmer) nach Norden oder 
Westen anzusiedeln. (Quelle: Schalltechnisches Gutachten, AKUS GmbH, vom 
25.04.2007 und Ergänzung vom 08.05.2007) 
 
 

 

Aufstellungsbeschluss  
gemäß § 2(1) BauGB 

Frühzeitige Öffentlichkeits- und Be-
hörden-Beteiligung gemäß §§ 3(1), 4 

Öffentliche Auslegung  
gemäß § 3(2) BauGB 

Satzungsbeschluss  
gemäß § 10(1) BauGB 

 

Der Bau-, Planungs-, Umwelt- und Ver-
kehrsausschuss der Stadt Rheda-
Wiedenbrück hat gemäß § 2(1)BauGB in 
seiner Sitzung am 12.12.2006 die Auf-
stellung des Bebauungsplanes beschlos-
sen. 
Dieser Beschluss ist am 04.05.2007 
ortsüblich bekanntgemacht worden. 
 
 
Rheda-Wiedenbrück, den  10.10.2007 

 
gez. Albert Jürgenschellert 
Vorsitzender des BPUV 
 

 
Ratsmitglied 

 

Nach ortsüblicher öffentlicher Bekannt- 
machung am 01.02.2007 wurde die früh-
zeitige Information und Beteiligung der 
Öffentlichkeit gemäß § 3(1) BauGB 
durchgeführt  
 
Die Behörden und sonstigen Träger öf-
fentlicher Belange wurden mit Schrei-
ben vom 18.12.2006 gemäß § 4(1) 
BauGB beteiligt. 
 
 
Rheda-Wiedenbrück, den  10.10.2007 
 
Der Bürgermeister 
 

gez. i. A. König 

 

Der Bau-, Planungs-, Umwelt- und Ver-
kehrsausschuss hat am 26.04.2007 den Ent-
wurf des Bebauungsplanes mit Begründung 
und Umweltbericht beschlossen und zur 
Auslegung bestimmt. 
Nach ortsüblicher öffentlicher Bekannt- 
machung am 04.05.2007  hat der Bebau-
ungsplan mit Begründung und Umweltbericht 
und den wesentlichen bereits vorliegenden 
umweltbezogenen Stellungnahmen gemäß § 
3(2) BauGB vom 16.05.2007. bis 18.06.2007 
öffentlich ausgelegen. 
Rheda-Wiedenbrück, den  10.10.2007 
 

gez. Albert Jürgenschellert 
 
Vorsitzender des BPUV 

 

Der Bebauungsplan wurde vom Rat der 
Stadt Rheda-Wiedenbrück gemäß 
§ 10(1) BauGB am 10.09.2007 mit sei-
nen planungs- und bauordnungs-
rechtlichen Festsetzungen als Satzung 
beschlossen. 
 
 

Rheda-Wiedenbrück, den  15.10.2007 
 
im Auftrage des Rates der Stadt 
 

gez. Berd Jostkleigrewe 

 
Bürgermeister 
 
 

 

 
Bekanntmachung 

gemäß § 10(3) BauGB 
Plangrundlage 

 

Die Erteilung der Genehmigung nach § 10(2) 
BauGB bzw. der Beschluss des Bebau-
ungsplanes als Satzung gemäß § 10(1) BauGB 
ist am 19.10.2007 ortsüblich gemäß § 10(3) 
BauGB mit Hinweis darauf bekanntgemacht 
worden, dass der Bebauungsplan mit 
Begründung und gem. § 10(4) BauGB mit 
einer zusammenfassenden Erklärung 
während der Dienststunden in der 
Verwaltung zu jedermanns Einsichtnahme 
bereitgehalten wird. 
Mit erfolgter Bekanntmachung ist der 
Bebauungsplan in Kraft getreten. 
 
Rheda-Wiedenbrück, den  24.10.2007 

gez.  Jostkleigrewe 
Bürgermeister 

 

Die Planunterlage entspricht den An-
forderungen des § 1 der PlanzV 90 vom 
18.12.1990. Stand der Planunterlage 
im beplanten Bereich: 

01.08.2006 (bzgl. Bebauung) 

01.08.2006 (bzgl. Flurstücksnachweis) 

Die Festlegung der städtebaulichen 
Planung ist - i.V. mit dem digitalen 
Planungsdaten-Bestand (hier: DXF-
Datei) als Bestandteil dieses Bebau-
ungsplanes - geometrisch eindeutig. 

 
Rheda-Wiedenbrück, den 27.09.2007 

gez. Bureick 
Vermessungsbüro Dipl.-Ing. Bureick 

 

  
 5.7 Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 

und sonstigen Gefahren  (§ 9(1) Nr. 24 BauGB), hier Schutz vor 
Verkehrslärm 
 
Zum Schutz vor Lärm durch Straßenverkehr sind bei Umbau oder Änderung 
im Bestand des Wohnhauses  A  an der Rietberger Straße bei Räumen, die 
zum ständigen Aufenthalt  von Menschen bestimmt sind, passive Schall-
schutzmaßnahmen mit dem bew erteten Schalldämmmaß R’w , w ie folgt 
vorzusehen:  

Massive (zweischalige)  
Außenwände: R´ w  >  55 dB für alle Wände 
 
Rolladenkästen: R´ w  jew eils 2 dB geringer als die u.g. R´ w  
 der Fenster  
 
Fenster: für Fenster auf der Gebäudeseite zur Rietberger 
 Straße 
 R´ w  >  42 dB(A) (entspr. Fensterschall- 
  schutzklasse 4) 

 für alle anderen Fenster  
 R´ w  >  37 dB(A) (entspr. Fensterschall- 
  schutzklasse 3) 

Kinderzimmer, Schlafräume o.Ä. mit  Blickbeziehung zur Rietberger 
Straße sind mit  schallgedämmten Lüftungseinrichtungen auszustatten. 
 
Dächer: R´ w  >  45 dB im gesamten Planbereich, 
 sofern in Dachgeschossen Wohnungen vorge-
 sehen ist . 
 

 
 


